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zu f,2861J 

der Anfrage der Abgeordneten Dipl.Soz.Arb. Manfred SRB 
und FreundInnen vom 19. Juni 1991, Nr. 1286/J, betreffend 
die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden für gemein
nützige humanitäre Hilfsorganisationen. 

F rag e 

"Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, daß in Zukunft Spenden 

für gemeinnützige Vereine im sozial-humanitären Bereich abge

setzt werden können? 

Wenn nein, was sind die Gründe dafür?" 

A n t w 0 r t 

Da gemeinnützigen Vereinen vielfach öffentliche Aufgaben über

tragen sind, ist es mir ein besonderes Anliegen, eine Lösung zur 

fin~nziellen Absicherung der Grundstrukturen für solche Organi

sationen zu finden. Keinesfalls darf Spenden bei der Realisie

rung dieser Zielsetzung mehr als nur subsidiäre Bedeutung zukom

men. Ich bin deshalb der Auffassung, daß diese Frage nicht 

losgelöst von der zugrundeliegenden Problemstellung behandelt 

werden sollte. 

Selbstverständlich müssen alle Möglichkeiten genützt werden, die 

geeignet sind, die Lage der behinderten Menschen zu verbessern. 

Der Bundes inister: 
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